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I Einführung und Allgemeines 

 
 

Notizen 
 
 
 

Kursgebühren für Gasthörer 
 
Da Studierende in Baden-Württemberg seit Sommersemester 2007 allge-
meine Studiengebühren in Höhe von 500 Euro pro Semester bezahlen 
müssen, können die Lehrveranstaltungen des Humboldt-Studienzentrums 
Teilnehmenden, die nicht an der Universität Ulm immatrikuliert sind, 
nicht mehr kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Universität Ulm 
erhebt deshalb von Gasthörerinnen und Gasthörern Gebühren, und zwar 
pro Lehrveranstaltung im Umfang von zwei Semesterwochenstunden 
EUR 70,- im Sommersemester bzw. EUR 80,- im Wintersemester. 
 
Die Gebührenpflicht entsteht mit der Anmeldung zur Veranstaltung.  
Bitte überweisen Sie die Gebühren vor Beginn der Veranstaltung unter 
Angabe der Veranstaltungsnummer(n) auf unser Konto:  
 
Kontoinhaber: Universität Ulm 
Sparkasse Ulm, BLZ: 63050000, Kontonummer: 5050 
Verwendungszweck: die jeweilige Veranstaltungsnummer 
  
Bei regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen (semesterbegleitend) wird 
die Gebühr erst nach der zweiten Sitzung fällig. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahme. Sie dient vor allem 
dazu, das bisherige Angebot zu verbessern und noch weiter auszubauen. 
 

 
 
 


